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Sachvørhalt und Anträge 

I. 	Auf die europaische Patentanrneldung 84 111 860.7 wurde 

das europaische Patent 0 142 003 auf der Grundlage von 

16 AnsprQchen erteilt. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legten die BeschwerdefQhrerin 

(Einsprechende 01) und die weitere Verfahrensbeteiligte 

(Einsprechende 02) Einspruch em. Sie bezogen sich 

wàhrend des Einspruchsverfahrens auf eine Vielzahl von 

Dokumenten aus der Patentliteratur, eine technische 

Enzyk1opdie sowie rnehrere Konstruktionszeichnungen und 

ein Gutachten als Nachweis of fenkundiger Vorbenutzung. 

Hiervon sind lediglich folgende Dokumente für das weitere 

Verfahren von Bedeutung geblieben: 

CH-A-349 477 

AT-A-286 946 

DE-C-344 691 

US-A-2 835 269 

CH-A-345 593 

FR-A-i 329 058 

EP-A-0 105 107. 

III. Die Einspruchsabteilung hat in einer Zwischenentscheidung 

das Patent in gendertem Umfang aufrechterha1ten, wobei 

die Anderungen ausschlieiSiich RUckbeziehungen der 

abhngigen AnsprUche 2 bis 16 betreffen. 

Anspruch 1 iautet wie foigt: 

I'l. Chargenmischer (1) mit etwa trornmelfOrmigem 

Gehuse (4) und mit vorzugsweise horizontaler 

Mischweile (2), dessen unterer Wandungsbereich als 

wenigstens eine urn eine Schwenkachse (7) schwenkbare 

Of fnungskiappe (5) für die Entleerung ausgebildet ist, 

.../... 
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dadurch gekennzeichnet, dag der Of fnungswinkel grO1er als 

der BOschungswinkel des Mischgutes ist und die Of fnungs-

kiappe (5) von Stirnseite zu Stirnseite des Gehauses (4) 

reicht, dag zumindest die im Bereich der Schwenkachse (7) 

der Offnungsklappe (5) befindliche, horizontal 

verlaufende Klappenschinalseite (8) im Querschnitt schrg 

ausgebildet ist und zwischen sich und der Augenseite (9) 

der Of fnungskiappe (5)- einenspitzenWinkelinschliet, 

dag die GehãuseOffnung eine dazu passende Gegen- 

schrge (10) als Anlage für die schràge Klappenschrnal-

seite (8) bei geschlossener Offnungsklappe (5) hat und 

dag irn Bereich diese Scbrnalseite (8) am Gehäuse (4) an 

einer dem Gehuseinneren abgewandten Stelle eine mit der 

geschlossenen Of fnungsklappe (5) in Wirkverbindung 

stehende Dichtung (11, 20) angeordnet ist.' 

Die Einspruchsabteilung begrUndete ihre Entscheidung im 

wesentlichen darnit, daZ bei der Beurteilung der 

Patent fâhigkeit des beanspruchten Gegenstandes das 

strittige Merkmal, daS der Of fnungswinkel grOer als der 

BOschungswinkel des Mischgutes sein solle, nichts anderes 

bedeute, als dag die Klappe so grog sein müsse, daI! kein 

Mischgut nach dem Entleeren im Gehuse entlang der 

Of fnungsklappe liegen bliebe. Der Chargerurtischer gemäf 

erteiltem Anspruch 1 sei dann nicht nur unbestritten neu, 

sondern es kOnne auch aufgezeigt werden, dag ausgehend 

von dem nchstkornrnenden Stand der Technik, d. h. 

Dokument (2), die notwendige erfinderische Tätigkeit 

vorliege, da erfindungsgemag demgegenQber eine 

vollstndig rQckstandslose Entleerung des Mischer-

behãlters erreichbar sei, ohne dais dabei Material 

zwischen die Abdichtungs- und Verschlu1f1ächen gelange, 

wodurch sich beim Schliegen der Klappe(n) eine bessere 

Dichtwirkung als bei senkrechten Gegenfláchen ergebe. 

.../. 
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Durch (2), das neben dern Obe±begriff des Anspruchs 1 zwar 

noch of fenbare, daf die Of fnungsklappe von Stirnseite zu 

Stirnseite des Gehauses reiche, sei aber auch nicht in 

Verbindung mit den anderen genannten Dokumenten die 

verbleibende Kornbination der Merkmale, die den 

Of fnungswinkel der Entleerungsklappe, die Schrge und 

Gegenschrge der Klappenschmalseite sowie die Dichtung an 

der sogenannten Schattenseite des Gehäuse beträf en, 

nahegelegt. Ferner erUbrige es sich, den von den 

Einsprechenden noch geltend gemachten of fenkundigen 

Vorbenutzungen nachzugehen, da bereits die hierzu 

eingereichten Zeichnungen die beanspruchte Schräge 

und/oder Gegenschràge nicht zeigten. 

IV. 	Die BeschwerdefUhrerin hat diese Entscheidung 

angefochten. Im Verlaufe des schriftlichen Verfahrens und 

wãhrend der rnQndlichen Verhandlung am 25. Juni 1993 haben 

die BeschwerdefUhrerin und die weitere Verfahrens-

beteiligte u. a. folgende Arguinente vorgetragen: 

Aufgrund der Formulierungen "etwa trornrnelfOrmig" oder 

"vorzugsweise horizontal" sei weder eine eindeutige 

geometrische Anordnung der Apparateteile noch die Frage 

der Bezugsebene des sogenannten "spitzen Winkels" an der 

Of fnungsklappe oder eines rauxnfesten Koordinatensystems 

für die Bestirrnung des Of fnungswinkels besagter 

schwenkbarer Of fnungsklappe durch den Wortlaut von 

Anspruch 1 vorgegeben. Da aber weder dem Streitpatent 

noch Dokument (9), der im Streitpatent erwhnten Alteren 

europaischen Arimeldung, eine kiare bzw. die in der 

Fachwelt ailgemein anerkannte Bedeutung des Begriffes 

BOschungswinkel zugrunde zu liegen schiene, rnQsse dernnach 

von der Ublichen Definition dieses Begriffes ausgegangen 

werden, wobei dann für in Frage kornmende MischgQter in 

Dokuinent (1) bereits eine entsprechende Kiappe mit 

besagtem Of fnungswinkel grofer als der BOschungswinkel 

.1... 
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beschrieben sel'. Die von der Einspruchsabteilung 

herangezogene Erlauterung zur "GrO&e der Of fnungsklappe" 

hatte jedenfalls im Einklang mit der in der Patentschrift 

angegebenen Aufgabe vollstãndig in den Patentanspruch 

aufgenomrnem werden sollen. 

Das Merkmal, das die Schrage und Gegenschrage am 

EntleerUflgssystem'betref'fe, sei -  eben'falls nichts 	' 

Besonderes, da es bei Kiappen aller Art durchaus Ublich 

sei, die einander im Schliegzustand gegenuberstehenden 

Fa1zf1chen in ihrer Neigung gegen die Kiappenebene 

einander anzupassen. Beispiele hierzu seien Fenster und 

Türen oder das in Dokument (5) bekannte Dichtprinzip 

unter EinschluZ von Schrage und Gegenschráge. Da aufgrund 

des geltenden Anspruchswortlautes praktisch alle 

Raumorientierungen often seien und bei (5) sicherlich 

auch eine Mischerwelle vorhanden sei, stelle sich 

gegenuber diesem Stand der Technik sogar die Frage der 

Neuheit. Aber auch ausgehend von Dokument (2) als 

nãchstkornrnendem Stand der Technik, bei dem zwar keine 

Dichtung gezeigt sei, müsse in Kornbination mit der Lehre 

von (5) die erfinderische Tatigkeit verneint werden. 

DarUber hinaus mQsse der Gegenstand des Streitpatentes im 

Lichte des Offenbarungsgehaltes des zwar nicht 

vorverOffentlichten, aber als interner Stand der Technik 

geltenden Dokumentes (9), das gleichfalls von der 

Patentinhaberin stamme, gesehen werden. Demgegenuber 

reduziere sich die Erfindung auf den Vorschlag, die 

Dichtung auf der Schattenseite des Gehãuseinneren 

anzubringen. Da aber im Streitpatent nichts vermerkt sel, 

warum besagte Dichtung aussch1ief1ich für einen 

U 

.../... 
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Chargenmischer geeignet sein solle, soilte für die 

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit eigentlich jede 

Ausgestaltung der Bodenentleerung eines Behalters 

relevant sein. So zeigten jedenfalls auch die 

Dokumente (7) und (8) bei EntleerungsOffnungen 

entsprechende Dichtungen im sogenannten Windschatten. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin hat diesem Vorbringen 

widersprochen und dabei u. a. folgendes geltend gemacht: 

Was die Einwànde bezüglich des BOschungswinkels betraf en, 

so sei aus der Patentschrift in Spalte 8, Zeile 26 und 

folgende, die von der Einspruchsabteilung aufgegriffene 

Erläuterung zu entnehrnen, so dag dieses Merkmal in der 

vorliegenden Form keinesfalls einer Kiarstellung un 

Anspruch bedUrfe und vom Durchschnittsfachrnann auch ohne 

weiteres verstanden wQrde. Bei der neuen Lehre nach dem 

Streitpatent sei die Of fnung jedenfalls grOIer vorzusehen 

als gem 	(1), da für den Facbrnann deutlich erkennbar 

sei, da1, dort auf den Ràndern des Mischtroges Material 

liegen bleiben kOnne. 

Abgesehen davon, dag die erst im Beschwerdeverfahren 

geltend gemachte of fenkundige Vorbenutzung versptet 

vorgetragen sei und aus den Unterlagen auëh keineswegs 

- 	 die Of fenkundigkeit glaubhaft hervorgehe, sei selbst bei 

BerUcksichtigung der vorgelegten Zeichnungen die jetzt 

beanspruchte Gegenschrage in der speziellen Ausgestaltung 

weder vorweggenoinmen noch nahegelegt, da dort die Schrage 

nur dazu diene ein in der benachbarten Nut befindliches 

Dichtungsmaterial beim SchlieZen der Kiappe in eine 

keilfOrmige Fuge ausweichen und eintreten zu lassen, also 

einem andern Zwecke als beim Streitpatent. 

.1... 
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'1 

Ferner basierten die Interpretationen der Dokumente (5) 

(7) und (8) auf unzulâssigen ex-post-Betrachtungen, da 

nicht ersichtlich sei, was den Fachmann anregen kOnne, 

die dort bei gattungsfremden Behltern gezeigten 

Abdichtungen beirn Streitpatent vorzusehen. 

Insbesondere sei zu berUcksichtigen, dag die dern 

Steitpatënt zugrundeliegende Aufgabe weder darin zu 

sehen sei, bei (9) eine Dichtung zu erganzen oder einzig 

eine Restlosentleerung des Mischbehãlters zu erzielen, 

sondern vielmehr soil der Entleerungsvorgang als soicher 

verbessert und insgesarnt sicherer gemacht werden, 

insbesondere mit Bezug auf eine Verschmutzung der 

Kiappenfugen. 

In einer am 26. M.rz 1993 ergangenen Mitteilung gernäi 

Artikel 11, Absatz 2 der Verfahrensordnung der 

Beschwerdekarnmern war den Parteien bereits mitgeteilt 

worden, dag sich im Rabmen einer RelevanzprQfung ergeben 

habe, daS die zur Geltendmachung einer weiteren 

of fenkundigen Vorbenutzung versptet eingereichten 

Unterlagen bezUglich des technischen AussagegehalteS 

nicht als erheblich für die Beurteilung der 

Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes 

einzustuf en seien und es daher keinen Grund gabe, die 

behauptete Vorbenutzung im weiteren Verfahren zu 

berQcksichtigen. 

Die BeschwerdefUhrerin und die verfahrensbeteiligte 

beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 

und den Widerruf des europaischen Patentes Nr. 0 142 003. 

Die Eeschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

.1... 
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Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung 

ausgefuhrt, dag die von der Einsprechenden 02 

fristgerecht mit der EinspruchsbegrQndung und die von der 

Einsprechenden 01 in der mUndlichen Verhandlung verspàtet 

geltend gemachten of fenkundigen Vorbenutzungen aufgrund 

mangelnder technischer Relevanz nicht zu berucksichtigen 

seien. Da diese vermneintlichen Vorbenutzungen, die un 

Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend gemacht wurden und 

auch die von der BeschwerdefQhrerin im Beschwerde-

verfahren verspàtet vorgebrachte weitere Vorbenutzung als 

nicht relevant angesehen werden mUssen (siehe Punkte III. 

und VI. des Sachverhaltes), bleiben diese in der 

vorliegenden Entscheidung auier Betracht. 

Die Streichung des Wortes "insbesondere" in den 

AnsprQchen 6, 12 und 14 sowie die Anderungen der Rück-

beziehungen in den Anspruchen 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 und 

16 sind im Einklang mit den in der Ursprungsoffenbarung 

sowie der Patentschrift unter Verweis auf die Figuren 1 

bis 7 beschriebenen bevorzugten Ausgestaltungen des 

Chargenmischers. Da alle Anderungen mit Einschrankungen 

der AusgestaltungsmOglichkeiten in dererteilten Fassung 

einhergehen, sind insgesamt die Erfordernisse der 

Artikel 123 (2) und (3) erfullt. Dies wurde weder von der 

BeschwerdefUhrerin noch von der Verfahrensbeteiligten 

bestritten. 

Auf die Vortrãge der Beschwerdeführerin und der weiteren 

Verfahrensbeteiligten sowie der Beschwerdegegnerin, die 

bestimmten Formnulierungen in Anspruch 1, welche 

geometrischen Anordnungen der Apparateteile und 

insbesondere der Zuordnung des BOschungswinkels 

DT023491 .D 
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unterschiedliche Bedeutungen zurnessen, braucht nur in dern 

Umfang eingegangen zu werden, als dies zur Klrung der 

unter Artikel 100 (a) EPU aufgeworfene i Stre±tfrage 

erforderlich 1st, da Einwnde in bezug auf Klarheit nicht 

zu den in Artikel 100 EPU aufgefUhrten Einspruchsgrunden 

gehOren (vgl. T 127/85, AB1. EPA 1989, 271) 

4.1 	Irn vorliegenden Falle kann derBeschwérdeführerin in 

soweit zugestirnmt werden, dag durch die Angaben "etwa 

trornrnelfOrrnig" und "vorzugsweise horizontal" absolute 

geometrische Umrisse des Mischergeháuses und die prazise 

Lage der Mischwelle irn freien Raurn des Gehauses nicht 

vorgegeben sind. Dies 1st nach Auffassung der Karnmer auch 

nicht erforderlich, da die Anspruchsbreite als solche 

nicht zu beanstanden 1st, solange es nicht andere 

triftige Gründe gibt, die dem entgegenstehen. Da soiche 

GrUnde im vorliegenden Fall nicht zu erkennen sind, mu 

es gestattet sein alle offensichtlichen Abwandlungen des 

in Rede stehenden Chargenrnischers zu beanspruchen, dies 

urn so rnehr als eine Einschränkung des Hauptanspruchs auf 

ganz bestirnmte Ausführungsforrnen unter diesen Umständen 

auch unbilligw.re, da hierdurch kein vernQnftiger 

Patentschutz mehr gewährleistet ware. Eine Patentierung 

macht aber nur Sinn, wenn der Patentinhaber einen 

angemessenen Nutzen aus der Of fenbarung seiner Erfindung 

ziehen kann. Auch lassen die Bezugszeichen in Anspruch 1 

in Verbindung mit den Figuren 1 bis 7 und den 

entsprechenden Erlãuterungen in der Beschreibung zurn 

Streitpatent keinen Zweifel Uber die Anordung der als 

erfindungswesentlich geltend gemachten Bauteile relativ 

zurn Gesamtaufbau des Mischers zu. Insbesondere auf Basis 

der zusarnrnenstellungszeichnungen nach den Figuren 1 und 

2, die den Of fnungsrnechanismus mit Antriebsgestnge und 

die Position der Klappen im geOffneten Zustand zeigen, 

ergeben sich weder Fragen bezuglich eines sogenannten 

raumfesten Koordinatensystems zur Bestimmung des 

.1... 
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Of fnungswinkels der Of fnungsklappen, noch bleibt die 

relative Raurnlage des spitzen Winkels an der horizontalen 

Klappenschmalseite zweifelhaft. Schlieilich lt sich die 

relative Raumlage des Chargenrnischers im Betriebszustand 

durch die Anordnung des externen Antriebsmotors (3) auf 

seiner Grundebene festlegen. 

Mit Bezug auf die bereits erw.hnte, aus Figur 2 zu 

entnehmende Position der Entleerungsklappen irrt geOffneten 

Zustand und den Angaben zum Entleerungsvorgang in der 

Streitpatentschrift (siehe Spalte 2, Zeilen 11 bis 20; 

Spalte 5, Zeilen 46 bis 53 und Spalte 8, Zeilen 26 bis 

36), sieht die Karnmer auch keinen Grund, dem BOschungs-

winkel eine andere als die von der Einspruchsabteilung 

aufgegriffene und für die praktische AusfQhrung des 

Entleerungsvorganges einzig sinnvolle technische 

Bedeutung im Rabmen der Lehre des Anspruches 1 zukornmen 

zu lassen (siehe Punkt III oben). 

5. 	Die BeschwerdefUhrerin hat auch versucht, durch em 

Infragestellen der relativen Raumorientierungen der in 

Anspruch 1 aufgefuhrten Bauteile und isolierter 

Betrachtung der Einzelmerkmale einen Neuheitsmangel 

gegenuber Dokument (5) nachzuweisen; dieser Angriff muf 

aber ins Leere gehen. Die zur vermeintlichen Vorwegnabme 

des beanspruchten Chargenmischers nach Streitpatent 

herangezogene vorbeschriebene Of fnungsklappe ist 

Bestandteil einer im oberen Bereich eines Druckbehlters 

angeordneten Ausla16ffriung, die alle Kriterien eines 

Verschlusses für unter Uberdruck steheride Behäiter 

erfullt und bereits aufgrund ihrer baulichen Anordnung 

innerhaib des Druckbehlters als voilkoinmen gattungsfremd 

gegenuber einern Chargerimischer gelten muJ (siehe 

insbesondere Spalte 1, Zeile 55 bis Spalte 2, Zeile 7 und 

die Figuren 1 und 2). Da die Neuheit gegenUber den 

ubrigen genannten Dokurnenten einschliei3lich Dokuxnent (9), 

DT023491. D 
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weiches einen Stand der Technik gemag Artikel 54 (3) EPU 

ohne die beanspruchte Schrage und Gegenschrage darstelit, 

in der rnündlichen Verhandlung nicht mehr in Frage 

gestelit war und die Kamrner auch keinen Grund sieht, 

diese anzuzweifeln, erubrigen sich nahere Ausfuhrungefl 

hierzu. 

	

6. 	DerGegenstäñd des Streitpatentes betrifft einen 

Chargerimischer. 

	

6.1 	Als nächstkornrnender Stand der Technik wurde von der 

Einspruchsabteilung und auch von alien Parteien 

unbestritten, Dokument (2) angesehen, weiches eine 

gattungsgernae Mischvorrichtung betrif ft. Dem kann die 

Karnrner folgen. Dieses Dokument deckt volistandig den 

Oberbegriff des geltenden Anspruches 1 ab, und daruber 

hinaus soil auch hier einevol1stndige.Entleerung des 

Chargenxnischers erreicht werden,wobei die Of fnungsklappe 

ebenfalls von Stirnseite zu Stirnseite des Mischer-

gehuses reicht. Dort wird das Problem der Restlosent-

leerung durch eine derart hohe Drehzahl des 

Mischwerkzeuges während des Entleervorganges erzielt, 

I'dag restliche noch anhaftende Mischungsteile von der 

Wandung des Mischtroges und vom Mischwerkzeug abreilen 

und aus dem Mischer herausgeschleudert werden" (siehe 

Seite 1, Zeilen 26 bis 30, Figur 1 und entsprechende 

textliche Erluterungen auf Seite 2, Zeilen 23 bis 32 

sowie Seite 1, Zeile 31 bis Seite 2, Zeile 3) . Eine 

Ausgestaltung des Abdichtbereiches der Of fnungsklappen 

ist weder in besagter Figur 1 noch den ubrigen Figuren 2 

und 3 zeichnerisch dargestelit oder in den entsprechenden 

Textstellen des Dokumentes beschrieben. 

	

6.2 	Gemäf, den Angaben im Streitpatent 1st bei den bekannten 

Chargenxnischern eine ruckstandsfreie Entleerung ohne 

zusätzliche Reinigungsmanahmen nicht mOglich, vgl. 

.1... 
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Spalte 2, Zeilen 9/10. Die Beschwerdegegneriri hat hierzu 

in der rnQndlichen Verhandlung noch ausgefuhrt, dafS es für 

die Betriebssicherheit unabhangig von der 

Restiosentleerung des eigentlichen Mischergehauses 

wichtig sei, verbieibendes Mischgut in den Fugen der 

Offnungsklappen zu verrneiden, also die in diesern Bereich 

erforderlichen zusätzlichen Reinigungsrnaf,nahmen zu 

verineiden. 

6.3 	Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe kann daher 

darin gesehen werden, das Entleerungssystem des aus (2) 

bekannten Mischers im Sinne einer Arbeitsweise mit 

hOherer Betriebssicherheit derart zu verbessern, dag im 

Abdichtungsbereich der Of fnungsklappen zusätzliche 

Reinigungsmafnahinen vermieden werden. 

6.3.1 Diese Aufgabe soil gemag Anspruch 1 neben einer 

entsprechend groen Of fnungsklappe dadurch gelOst werden, 

dag zuxnjndest die im Bereich der Schwenkachse der 

Of fnungsklappe befindliche horizontal verlaufende 

Klappenschmalseite im Querschnitt schrag ausgebildet ist 

und zwischen sich und der Augenseite der Of fnungskiappe 

einen spitzen Winkel einschliefSt und daE die 

GehuseOffnung eine dazu passende Gegenschräge hat sowie 

durch eine an einer dem Gehuseinneren abgewandten Stelie 

angebrachte Dichtung. 

6.3.2 Im Hinbiick auf die spezieile AusfQhrungsforin des 

Entleersystems mit der Darsteliung der Position der 

geOffneten Kiappen in der Figur 2 und der entsprechenden 

Dichtfugenausgestaltung nach Figur 3 in Verbindung mit 

den textiichen Erläuterungen im Streitpatent, ist die 

Karnmer davon uberzeugt, dag die bestehende Aufgabe auch 

tatsàchlich gelOst wurde. Die Parteien haben dies auch 

nicht bestritten. 

.1... 
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7. 	Zu untersuchen bleibt somit, ob die beanspruchte Losung 

auf elner erfinderischen Tätigkeit beruht. 

	

7.1 	Wie voranstehend bereits ausgefuhrt, beinhaltet die Lehre 

von (2) ebenfalls eine volistandige Entleerung des 

Mischergehauses bzw. Mischtroges, ohne dag dort 

expressis verbis ein Offnungswinkel der Kiappen in 

Verbindung mit einem BOschungswinkel des Mischgutes 

erwähnt ist, so daf!, sich einzig auf dieses eine 

zusatzliche Restlosentleerung des Gehãuses beschreibende 

Merkmal bei Klappen genugender Groge, keinesfalls eine 

erfinderische Tätigkeit begrUnden kOnnte. In diesem 

Zusarnmenhang hat auch die Inhaberin des Streitpatentes 

selbst eingeräumt, dag hierin nicht der Kern der 

Erfindung liege. 

Da aber Dokuinent (2), was die noch verbleibenden zur 

LOsung beitragenden Merkmale des Abdichtungsbereiche8 

betrif ft (siehe Punkt 6.3.1 oben), nicht den geringsten 

Hinweis enthãlt, ist zu prQf en, ob durch eine Kornbination 

mit den Qbrigen Dokuxnenten der beanspruchte Gegenstand 

insgesamt nahegelegt ist. 

	

7.2 	Hierzu wird der Fachmann sein besonderes Augenmerk nicht 

nur auf gattungsgemàfe Mischrnaschinen, sondern auch auf 

Dokuxnente richten, die aligemein EntleerungsOffnungen für 

ein Teilchengut irn unteren Bereich eines wie auch irnmer 

gearteten Behãlters beschreiben, da es sicherlich 

ailgernein das Ziel ist bei BodenOffnungen allein aus 

GrUnden des Materialverlustes den Verschlug dicht zu 

halten. 

7.2.1 So ist aus Dokuinent (7), das eine Verschlui,vorrichtung 

mit schwenkbarem Verschludeckel der Abla1Offnung eines 

Silos betrif ft und Dokuxnent (8), das eine Betoninisch-

maschine mit Muschelschieberklappen beschreibt, also 
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Beh1tern mit konstruktiv unterschiedlichen VerschiQssen, 

die unterschiedliche Anwendungen betreffen, als 

aligemeine Lehre zu entnehrnen, die Dichtung im 

sogenannten Windschatten des Auslasses also an einer dem 

Gehäuseinneren abgewandten Stelle anzuordnen (vgl. die 

Positionen a2 und bi in der einzigen Figur von (7) und 

Position 51 in Figur 8 von (8)). Ein Einbau an 

entsprechender Stelle, der ein Versch.mutzen der Dichtung 

verhindern soil, mug also der aligemeinen konstruktiven 

Praxis zugeordnet werden. 

Gemäff (7) kann das Silo pneurnatisch oder durch 

Schwerkraft entleert werden. Bei letzterem ist 

ausdrUcklich angegeben, dag SchQttgut auf den Deckel, 

dessen dem Gehuseinneren zugewandte Oberflàche z. B. aus 

porOsem Sintermetall besteht, gelangen kann und durch 

Druckluft aus einer Kammer im Deckel, die eigentlich zur 

pneurriatischen FOrderung dient, eine Auflockerung des 

Materials erreicht werden soil. Die Deckelkanten 

einschlieiUich der Dichtfugen sind planparallel und im 

rechten Winkel zuin Si1ogehuse angeordnet (siehe Seite 1, 

Zeile 55 bis Seite 2, Zeile 5 in Verbindung mit der 

einzigen Figur). 

Auch bei der Vorrichtung nach (8) ergibt sich 

zwangsläufig durch den Muschelschiebermechanismus, daf 

die dort in Figur 8 für die Stirnseiten gezeichnete 

Klappendichtung planparallele, im rechten Winkel zurn 

Gehuse angeordnete Kanten und Fugen aufweist. In der 

Beschreibung, Se±te 3, zweiter Absatz, wird zwar erwhnt, 

daIs eine derartige Dichtung urn die EntleerungsOffnung 

heruxn angeordnet ist, Angaben zur konkreten 

Ausführungsform, die an der Trommellängsseite bei 

Muschelschieberklappen sicherlich unterschiedlich zur 

Stirriseite vorzusehen ist, finden sich aber nicht. 

Figur 2 von (8) stützt sogar den Vortrag der Inhaberin 
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des Streitpatentes, dais an der Lngsseite derartige 

Dichtungen nicht vorgesehen sind. Ob uberhaupt und weiche 

konstruktiven Vorkehrungen für ein Verrneiden von 

Verschrnutzung der lãngs der Trornrnel verlaufenden 

Kiappenkanten getrof ten wurden, ist weder den Zeichnungen 

noch den textlichen Erluterungen zu entnebrnen. 

Der Fachrnann erhält von (7) oder (8) somit zwar die 

Lehre, die Dichtung der Of fnungsklappe im sogenannten 

Windschatten anzubringen, aber sicherlich keine Anregung, 

die Fugen zwischen Of fnungsklappen und GehuseOffnung als 

Schrage und Gegenschrage auszugestalten, urn die 

Betriebssicherheit des Entleersystems ohne zustzliche 

ReinigungsrnaInahrnen zu verbessern. 

7.2.2 Obwohl Dokurnent (4) sogar bei einem Bodenverschlug einer 

Miscbrnaschine eine Schrage und Gegenschrãge bei einern aus 

zwei ungleich breiten schwenkbáren Kiappen zusarnrnen-

gesetztem Boden zeigt, ist die Lehre dieses Dokurnentes 

dem Gegenstand des Streitpatentes eindeutig ferner. Es 

wird dort zwar schon als bekannter Stand der Technik 

diskutiert, dag sich die Schlustellen der Kiappen mit 

Môrtel zusetzen, weil das feuchte Mischgut an den 

Kiappenrandern anhaftet und ein genaues Schliegen 

verhindert und da, eine Losung dieses Problems darin 

bestehe die Kiappenrander anzuschrägen und den Drehpunkt 

der Kiappen unter die Bodenflche zu legen. Gemag der 

Weiterbildung nach (4) wird die Kiappengeometrie derart 

gestaltet, dag bei gleicher Winkelgeschwindigkeit beim 

Schlief,en sich die Klappenränder gegenseitig reinigen 

(siehe einzige Seite, Zeilen 1 bis 20 und Zeilen 38 bis 

62) . Aus der einzigen Figur, wenn auch nur schemenhaft 

dargestellt, 1st dann jedoch unmittelbar erkennbar, da1 

die bauliche Ausgestaltung sicherlich ein Verscbrnutzen 

der Fuge zwischen den Qbereinandergreifenden Kiappen-

randern des BodenverschlusseS weitestgehend zu vermeiden 

.../... 
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vermag, eine entsprechende Wirkung an den Kiappenrandern, 

die ganz anders als im Streitpatent uber einen kurven-

artigen Wulst des Gehuserandes quasi abrollen aber nicht 

zu erwarten ist und offensichtlich auch nicht 

beabsichtigt war. DarUber hinaus ist eine Restlosent-

leerung des eigentlichen Mischbehälters durch die 

Position der Drehpunkte der Kiappen praktisch unmOglich, 

da auf dem Boden "a" zwangslaufig Material verbleiben 

muI,. Auf eine mogliche ErhOhung der Betriebssicherheit 

des Entleersystems, was die ãuIeren Schrnalseiten der 

Klappenrnder betrif ft. und die Verrneidung zusatzlicher 

Reinigungsmainahrnen kann hieraus jedenfalls nicht 

geschlossen werden. 

7.3 	Schliefllich muf. Dokuxnent (5), weiches einen in den oberen 

Bereich des Innenraums eines Druckbehlters für 

Suspensionen Of fnenden Verschlug zeigt, bei dem 

zwangøläufig das Dichtmaterial mit im Behãlter 

suspendierten Teilchen in Ber(lhrung komint, als voilkommen 

gattungsfremd, wie voranstehend zur Neuheitsproblematik 

bereits erOrtert, zu einem Chargenmischer angesehen 

werden. Die dort im Schnittbild in den Figuren gezeigte 

Schrãge und Gegenschrãge resultiert aus den Kegeiflachen 

eines für Druckbehàlter Ublichen ventilartigen 

Dichtverschlusses (siehe nocbmals die Figuren 1 und 2 

sowie Spalte 1, Zeile 55 bis Spalte 2, Zeile 7) 

Eine derartige, sich nach innen Of fnende Kiappe, die 

abgesehen davon, dag sie als Ventil ausgestaltet ist, 

auch noch in direkter Beruhrung mit suspendierten 

Feststoffen kommen muE und deren Dichtwirkung u. a. 

wesentlich durch den Innendruck aufrechterhalten wird, 

kann offensichtlich keinerlei Anregung für die 

erfindungsgemãEe sich nach auEen Of fnende Entleerungs- 

kiappe für das Ablassen von Mischgut, die auf einen 

inneren Druck genau umgekehrte Wirkung zeigt, geben. 
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7.4 	Die ubrigen im Einspruchs- bzw. Eeschwerdeverfahren 

genannten Dokurnente wurden von den Parteien entweder im 

Beschwerdeverfahren insgesamt nicht rnehr herangezogen 

oder in der rnündlichen Verhandlung nicht mehr diskutiert 

bzw. sind wie im Falle von Dokument (9) als Stand der 

Technik unter Artikel 54 (3) EPU zur Beurteilung der 

erfinderischen Thtigkeit nicht in Eetracht zu ziehen. Die 

Kamrner ist auch der Auffassung, daIdiese Dokumentebis 

auf (1) von ihrem Of fenbarungsgehalt der Lehre des 

Streitpatentes in jedem Falle ferner stehen. Es ist daher 

lediglich noch anzufQhren, dag Dokurnent (1), weiches von 

der Beschwerdefuhrerin in der Beschwerdebegrundung 

insbesondere im Zusarnmenhang mit dem Offnungswinkel der 

Kiappe und BOschungswinkel diskutiert wurde, weder eine 

umlaufende Klappendichtung noch eine detaillierte 

Ausgestaltung des Klappenrandes im Bereich der 

Schwenkachse gegenuber der.  Gehauseoffnung erkennen 1ä1t, 

so daZ auch dieser Stand der Technik keine Anregung für 

die erfindungsgemae LOsung der Aufgabe geben konnte 

(siehe einzige Seite und Figur 1). Was den BOschungs-

winkel betrifft, kann aufgrund des voranstehend unter 

Punkt 4.1 gesagten der diesbezugliche Of fenbarungsgehalt 

des Dokumentes dahingestelit bleiben. 

	

7.5 	im vorliegenden Falle ist insbesondére zu vermerken, daf 

es trotz der FUlle der vorgelegten Dokurnente, im Verlaufe 

des gesamten Verfahrens weder der jetzigen Beschwerde-

führerin noch der weiteren Verfahrensbeteiligten gelungen 

ist, auLer dem einen aus dem Jahre 1919 stammenden Stand 

der Technik nach Dokument (4), der lediglich Uber-

einandergreifende Klappenränder an der Sto1ste11e des 

Bodenverschlusses aufzeigt, einen druckschriftlichen 

Stand der Technik nachzuweisen, der bei einem 

gattungsgleichen Chargenmischer die im Streitpatent 

beanspruchte Schrge und Gegenschrãge an einem 

Entleersystem im unteren Gehusebereich zeigt oder 
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zumindest nahelegt. Die von der BeschwerdefQhrerin 

geltend gernachte Erfahrung aus dem tglichen Leben, da5 

es bei Fenstern und Türen, d. h. bei Vorrichtungen denen 

die in Rede stehenden Entleerungsproblerne v011ig fremd 

sind, Qblich sei, durch derartige Schrägflchen irn 

SchlieJzustand eine Dichtwirkung zu erzielen, kann die 

erfinderische Tatigkeit der im Streitpatent 

vorgeschlagenen einfachen LOsung keinesfalls in Frage 

stellen. Vielmehr zeigt die Erfahrung in den 

konstruktiven Ingenieurwissenschaften, dag es bei 

gleicher oder sogar verbesserter Wirkung - im 

vorliegenden Fall mit einer ErhOhung der Betriebs-

sicherheit - oft viel schwieriger ist, eine einfache 

LOsung zu erkennen und zu realisieren als komplizierte 

Ausgestaltungen (siehe T 106/84, AB1. EPA 1985, 135, 

Punkt 8.7). Dies gilt nach Auffassung der Kammer auch für 

den vorliegenden Fall, wenn man die Vielzahl der in der 

Fachliteratur vorgeschlagenen LOsungen in Betracht zieht. 

7.6 	Aus alledem folgt, dag der Gegenstand des Anspruches 1 

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Das gleiche 

gilt für die abhngigen Anspruche 2 bis 16, die lediglich 

weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1 

betreffen. 

.1... 
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Entscheidungsformel: 

Aus diesen Cründen wird entschieden: 

1. 	Die Beschwerde wird zurQckgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 P.A.M. Lancon 
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